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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. GOÄ: Abrechnung mehrerer computergestützter Analysen 
Urteil vom 22.09.2022, Az: III ZR 241/21  

2. BGB, StVG: Eigentumsverletzung durch Blockade einer Schiene 
Urteil vom 27.09.2022, Az: VI ZR 336/21  

3. BGB: Zugang einer E-Mail 
Urteil vom 06.10.2022, Az: VII ZR 895/21  

4. BGB: Anwendung der §§ 556d ff. auf Mieterhöhungsvereinbarung 
Urteil vom 28.09.2022, Az: VIII ZR 300/21  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. GOÄ: Abrechnung mehrerer computergestützter Analysen 

Urteil vom 22.09.2022, Az: III ZR 241/21 
Der Zuschlag für computergesteuerte Analyse nach Nummer 5377 des Gebührenver-
zeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist neben dem Höchstwert der 
Nummer 5369 GOÄ für Leistungen nach den Nummern 5370 bis 5374 GOÄ mehrfach 
berechnungsfähig, wenn jeweils eigenständige Analysen zu mehreren eigenständig be-
rechenbaren computertomographischen Grundleistungen erfolgen. Der Zuschlag kann 
allerdings nur einmal angesetzt werden, wenn mehrere computergestützte Analysen 
zur gleichen Grundleistung durchgeführt werden. 
 

  
2. BGB, StVG: Eigentumsverletzung durch Blockade einer Schiene 

Urteil vom 27.09.2022, Az: VI ZR 336/21 
a) Der Schadensbegriff des § 7 Abs. 1 StVG entspricht dem des § 823 Abs. 1 BGB . 
 
b) Die Verletzung des Eigentums an einer Sache bzw. die Beschädigung einer Sache 
kann nicht nur durch eine Beeinträchtigung der Sachsubstanz, sondern auch durch eine 
sonstige die Eigentümerbefugnisse treffende tatsächliche Einwirkung auf die Sache 
selbst erfolgen, die deren Benutzung objektiv verhindert. Voraussetzung ist stets, dass 
die Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Verwendung der Sache ihren Grund in 
einer unmittelbaren Einwirkung auf die Sache selbst hat. Werden die Eigentümerbe-
fugnisse durch eine tatsächliche Einwirkung auf die Sache derart beeinträchtigt, dass 
deren Verwendungsfähigkeit vorübergehend praktisch aufgehoben ist, bedarf es für 
die Annahme einer Eigentumsverletzung bzw. einer Sachbeschädigung grundsätzlich 
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nicht zusätzlich der Überschreitung einer zeitlich definierten Erheblichkeitsschwelle. 
Die erforderliche Intensität der Nutzungsbeeinträchtigung folgt hier grundsätzlich be-
reits aus dem Entzug des bestimmungsgemäßen Gebrauchs (hier: Blockade einer 
Schiene durch ein verunfalltes Kraftfahrzeug, die dazu führt, dass das Gleis deshalb an 
der blockierten Stelle nicht befahren werden kann). 
  
 

  
3. BGB: Zugang einer E-Mail 

Urteil vom 06.10.2022, Az: VII ZR 895/21 
Wird eine E-Mail im unternehmerischen Geschäftsverkehr innerhalb der üblichen Ge-
schäftszeiten auf dem Mailserver des Empfängers abrufbereit zur Verfügung gestellt, 
ist sie dem Empfänger grundsätzlich in diesem Zeitpunkt zugegangen. Dass die E-
Mail tatsächlich abgerufen und zur Kenntnis genommen wird, ist für den Zugang nicht 
erforderlich. 
 

  
4. BGB: Anwendung der §§ 556d ff. auf Mieterhöhungsvereinbarung 

Urteil vom 28.09.2022, Az: VIII ZR 300/21 
a) Durch die Zustimmung eines Mieters zu einem Mieterhöhungsverlangen des Ver-
mieters kommt in der Regel eine Vereinbarung über die Erhöhung der Miete auf die 
neue Miethöhe zustande, die den Rechtsgrund für die daraufhin erbrachten erhöhten 
Mietzahlungen darstellt. 
 
b) Die Regelungen über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten ( §§ 556d ff. BGB ) finden auf eine Mieterhöhungsvereinbarung 
während eines laufenden Mietverhältnisses keine Anwendung. 
  
 
  

 

 


